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Das neue Artilleriereglement von 1919.

Von Oberst Brüderlin, Kdt. Art.-Br. 5, gew. Instr.-Off. der Art.
Ein Reglement soll die Grundsätze für die Ausbildung und die

Führung festlegen. Dabei soll nur das Aufnahme finden, was zur
einheitlichen Handhabung der Waffe unbedingt notwendig ist. Was
ohne Nachteil der Selbständigkeit jedes Führers überlassen werden
darf, soll, um Schematismus und Denkträgheit auszuschließen,
weggelassen werden. Das ist die erste Vorbedingung für ein Reglement
einer Milizarmee. Je schärfer diesem Grundsatz nachgelebt wird,
umso weniger voluminös wird das Buch. Daß dabei von keiner
Doppelausbildung, d. h. einer für die Rekrutenschulen und einer für die
Kontingentseinheiten und Stäbe, geredet wird, ist selbstverständlich.
Abweichungen, die anormale Zustände wie z. B. Rekrutenschulen
verlangen, ergeben sich von selbst. Es ist der Ihstruktionsleitung zu
überlassen, ob hiefür Unterrichtsprogramme, die den Vorschriften der
Réglemente sich einpassen, aufzustellen sind. Was das Reglement zu
geben hat, sind die verbindlichen Vorschriften, nach denen in den
Kontingentseinheiten zu arbeiten ist, unter strikter Vermeidung alles
dessen, was nicht reglementiert werden darf. Also nur da bindende
Paragraphen, wo es sich um technische Handgriffe und der Einheitlichkeit

nützende Formen handelt. Auf alle Fälle muß der Teil, der
das Allgemeine behandelt, nichts vorschreiben, was später in der Truppe
unausführbar wird und dem kriegsgemäßen Ausbau sogar direkt
entgegensteht.

Ich habe nicht die Absicht, das ganze Reglement von 6 Bänden
einer Kritik zu unterwerfen. Dazu musste das Ganze durchstudiert
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